
Alles Wichtige über Anschlagketten!

Anschlagketten350 Der UVV-Prüfservice von PHILIPP
Anschlagketten

� PHILIPP – Mobil für Sie! PHILIPP überprüft direkt bei Ihnen vor Ort im Werk oder auf Baustellen. Eine eventuell 
anfallende Reparatur kann schnell durchgeführt werden, da das Servicefahrzeug mit Ersatzteilen und Kettenbau-
teilen bestückt ist. Sie sparen somit Lager- und Frachtkosten für die Ersatzteilbeschaffung.

� Sicht- und Funktionsprüfung im Rahmen einer jährlichen UVV-Prüfung
� Elektromagnetische Rissfreiheitsprüfung durch zerstörungsfreies Prüfverfahren (BGR 500) (Zulassung nach EN 473

erforderlich)
� Erfassung und Bescheinigung der Prüfung durch Prüfzertifikate (benötigen Sie als Nachweis z.B. gegenüber 

der Berufsgenossenschaft, dass die Prüftermine der UVV eingehalten wurden)
� Farbeindring – Rissprüfverfahren speziell bei Anschlagmitteln aus Edelstahl, Traversen und Sonderlastauf-

nahmemitteln
� Durchführung erforderlicher Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten

� Verwaltung Ihrer Dokumentation mit Servicevertrag
� Fachseminare für Anschlagtechnik

Unsere Erfahrung – Ihre Sicherheit, die planbar ist ! 

PHILIPP prüft für Sie:

Anschlagmittel / -punkte
z.B.
� Drahtseile
� Ketten
� Bänder
� PHILIPP Wirbelstar

Lastaufnahmemittel
z.B.
� Traversen
� Greifer
� Magnete

Hebezeuge
z.B.
� Flaschenzüge
� Handseilzüge
� Kettenzüge
� Elektro-Kettenzüge

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz
z.B.
� Auffanggurte
� Falldämpfer
� Seile

Krananlagen
z.B.
� Portalkrane
� Laufkrane
� Säulenschwenkkrane
� Werkstattkrane

Hebebühnen
z.B.
� Montagebühnen
� Scherenhubtische

Elektrische Betriebsmittel

Flurförderzeuge
z.B.
� Hubwagen
� Mitgängerstapler

Kraftbetriebene Fenster, Türen u. Tore

Kein Vergessen mehr!
Nutzen Sie unseren neuen Erinnerungsservice für UVV-Prüfungen! Sie bekommen automatisch vor dem jeweilig 

fälligen Prüfzeitpunkt Ihrer Arbeitsmittel von uns ein Erinnerungsschreiben. So sind Sie auf der sicheren Seite, und

können die Prüfzyklen vorschriftsmäßig einhalten. 

Telefon: +49 (0) 6021/ 40 27-700

Fax: +49 (0) 6021 / 40 27- 440

Stichwort: „UVV“

Unser Tipp:
Prüfbelastungen mit dem 1,5 fachen der Tragfähigkeit

sind zur Feststellung von Rissfreiheit nicht ausreichend!




